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Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf des Monats Dezember 
2016: Justizamtsinspektor Klaus Dieter Peters, JVA Kiel.
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf eigenen Antrag 
mit Ablauf des Monats Dezember 2016: Justizhauptsekretär 
Dirk Hansen, JVA Lübeck.

Notare
Notaramt er loschen: Erika Zank, Lübeck; Dieter Unter-
mann, Lübeck; Peter Marxen, Bordesholm; Heinz-Karl Heilig, 
Kiel; Hans Wolter, Lübeck.

Zweite Staatsprüfung für Juristen
bestanden im Monat Dezember 2016/Januar 2017:

Dezember 2016: Tananz Vakili-Fatiras, Hamburg; Patrizia Mer-
kel, Hamburg; Riccarda-Katharina Graul, Hamburg; Martin 

Fornoff, Ahrensburg; Christian Erdmann, Kiel; Tineke Spilok, 
Hamburg; Markus Rittner, Kiel; Mike Seemann, Kiel; Annika 
Haß, Kiel; Friederike Schumacher, Lütjenburg; Sarah Müller, 
Lübeck; Philipp Scharenberg, Großhansdorf; Jasmin Katharina 
Granrath, Hamburg.
Januar 2017: Tina Bluhm, Hamburg; Domenique Contrino, Ham- 
burg; Eva Endraß, München; Constantin Cadmus, Hamburg; Pat- 
rick Purbacher, Hamburg; Christiane Haße, Kiel; Alice Rittge- 
rodt, Hamburg; Dennis Siedler, Neumünster; Evdokia Papado- 
poulos, Ratekau; Lisa Limbrock, Hamburg; Ulf Ludwig, Horst; 
Asma Afridi, Hamburg; Sebastian Steffek, Hamburg; Nils-Peter  
Timm, München; Maximilian Rabel, Hamburg; Lara Gelleschun,  
Hamburg; Paul Schröder, Hamburg; Franz Reichwaldt, Kiel; An- 
dreas Wielgoß, Hamburg; Kolja Hein, Haffkrug; Britta Jensen, 
Hamburg; Mathias Groß, Bargteheide; Nils Hardow, Hamburg.

Bek. d. MJKE vom 2. März 2017 – II 332/5112-E-1-13
(SchlHA 2017 S. 89)

Allgemeine Hinweise
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehinderte und ihnen 
Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen. Sie bittet deshalb 
geeignete Frauen, sich zu bewerben und weist darauf hin, 
dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung vorrangig berücksichtigt werden.
Es besteht die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Allgemeine Verfügung 
vom 9. September 1970 (SchlHA S. 206), geändert durch All-
gemeine Verfügung vom 30. Dezember 1971 (SchlHA 1972 
S. 22), verwiesen.
Bewerbungen für die nachfolgend genannten Planstellen wer-
den erbeten binnen drei Wochen ab Datum dieser Bekannt-
machung. Gleichzeitig wird um Mitteilung der aktuellen Privat- 
anschrift gebeten.

1. Bekanntmachung

Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Beset-
zung von

jeweils einer Stelle der BesGr. R 2 für  eine Richterin  oder 
einen Richter am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende 
Richterin oder weiterer aufsichtsführender Richter – bei dem

Amtsgericht Kiel,
Amtsgericht Lübeck,
Amtsgericht Schleswig,
Amtsgericht Meldorf,
Amtsgericht Pinneberg,
Amtsgericht Neumünster,
Amtsgericht Norderstedt,
Amtsgericht Rendsburg,
Amtsgericht Ahrensburg;

1 Stelle der BesGr. R 2 für eine Richterin  oder einen Rich-
ter am Sozialgericht - als weitere aufsichtsführende Richterin 
oder weiterer aufsichtsführender Richter - bei dem Sozialge-
richt Kiel.

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an schleswig-
holsteinische Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die in 
eine Planstelle der BesGr. R 1 bei dem Gericht eingewiesen 
sind, bei dem sie sich um eine der vorgenannten Planstellen 
bewerben möchten.

2. Bekanntmachung

Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Beset-
zung von

2 Stellen der BesGr. R 1 mit Amtszulage nach Anlage 8 SH-
BesG für Erste Staatsanwältinnen oder Erste Staatsanwälte 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg,

2 Stellen der BesGr. R 1 mit Amtszulage nach Anlage 8 SH-
BesG für Erste Staatsanwältinnen oder Erste Staatsanwälte 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itzehoe,

4 Stellen der BesGr. R 1 mit Amtszulage nach Anlage 8 SH-
BesG für Erste Staatsanwältinnen oder Erste Staatsanwälte 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel,

4 Stellen der BesGr. R 1 mit Amtszulage nach Anlage 8 SH-
BesG für Erste Staatsanwältinnen oder Erste Staatsanwälte 
bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck.

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an schleswig-
holsteinische Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich 
langjährig in den ihnen zugewiesenen Dezernaten in besonde- 
rer Weise bewährt haben, und die in eine Planstelle der BesGr. 
R 1 bei der Staatsanwaltschaft eingewiesen sind, bei der sie sich  
um eine der vorgenannten Planstellen bewerben möchten.

3. Bekanntmachung

Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Beset-
zung von

1 Stelle der BesGr. R 1 für eine Staatsanwältin oder einen 
Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landge-
richt Kiel.

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an schleswig-
holsteinische Richterinnen und Richter auf Probe im staatsan-
waltschaftlichen Dienst.

––––––––––––––

Bek. d. Präs. d. Schl.-Holst. OLG vom 1. Februar 2017
– 2341 E – 1 SH –

(SchlHA 2017 S. 89)

Es ist beabsichtigt, zum 1. Dezember 2017 wieder Anwär-
terinnen und Anwärter zum Vorbereitungsdienst für die Ge-
richtsvollzieherlaufbahn zuzulassen. Die Zulassung richtet sich 
nach der Landesverordnung über die Laufbahn, Ausbildung 
und Prüfung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
her (Gerichtsvollzieher-LAPO) vom 11. Dezember 2012 bzw. 
nach der dann gültigen Gerichtsvollzieher-LAPO.
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Beamtinnen und 
Beamten nach Beendigung der Ausbildung wieder in der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt – Fachrichtung Justiz (ehema-
liger mittlerer Justizdienst) – eingesetzt werden können, falls 
eine Verwendung im Gerichtsvollzieherdienst mangels freier 
Stellen nicht möglich sein sollte.

IV. Ausschreibungen



Bewerbungen nach § 6 Gerichtsvollzieher-LAPO sind bis zum 
20. April 2017 auf dem Dienstwege einzureichen und mir mit 
der Regelbeurteilung (Stichtag: 1. September 2016) und einer 
Stellungnahme des Dienstvorgesetzten vorzulegen.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen.
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung ein. Sie werden bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung der aktuellen Privatan-
schrift.

––––––––––––––

Bek. d. Präs. d. Schl.-Holst. OLG vom 6. Februar 2017 – 5112 
Eb – 355 – 

(SchlHA 2017 S. 90)

Organisationsberater/in bei dem Landgericht Itzehoe

Ich sehe Bewerbungen entgegen für die Besetzung von 

1 Stelle der BesGr. A 12 für eine Justizamtsrätin oder einen 
Justizamtsrat (als Organisationsberaterin oder Organisati-
onsberater) bei dem Landgericht Itzehoe. Das Aufgaben-
profil ergibt sich aus der Allgemeinen Verfügung über die 
Bestellung und Aufgaben der Organisationsberaterinnen 
und Organisationsberater bei den Gerichten und Staatsan-
waltschaften in Schleswig-Holstein (AV d. MJKE v. 20. Janu-
ar 2016 – II 34/ 2000 – 504 –).

Vor Ernennung und endgültiger Bestellung zur Organisations-
beraterin oder zum Organisationsberater ist eine Erprobungs-
zeit vorgesehen.

Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen ein. Sie werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Es besteht die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt.
Wegen der Einzelheiten verweise ich auf die Allgemeine Ver-
fügung vom 9. September 1970 – SchlHA S. 206 – in Verbin-
dung mit der Allgemeinen Verfügung vom 30. Dezember 1971 
– SchlHA 1972 S. 22 –.
Bewerbungen werden erbeten bis zum 31. März 2017.
Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung der aktuellen Privatan-
schrift.

––––––––––––––

Bek. d. Generalstaatsanwalts vom 20. Februar 2017  
– 201 E – 1638/2016 –  
(SchlHA 2017 S. 90)

Bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg ist 
zum 1. August 2017 die Stelle 

einer hauptamtlichen Administratorin bzw. 
eines hauptamtlichen Administrators

der Besoldungsgruppe A 9 der Besoldungsordnung A, Anlage 
1 des SHBesG, mit Amtszulage nach Anlage 8 zum SHBesG 
auf Dauer in Vollzeit oder in Teilzeit zu besetzen.

Die örtliche, hauptamtliche Administratorin bzw. der örtliche, 
hauptamtliche Administrator ist für den Einsatz von Informati-
onstechnik in der Staatsanwaltschaft  zuständig. 
Er/Sie ist Ansprechpartner/-in für alle beim Betrieb des IT-Sys-
tems (Technik und Betrieb) und der Fachanwendungen auftre-
tenden technischen Fragen und Probleme der Anwenderinnen 
und Anwender vor Ort.  
Er/Sie ist zudem verantwortlich für die Aufnahme und Abar-
beitung von Störungen, Anforderungen und Änderungen im 

Betrieb und in der Anwendung von Fachanwendungen und 
deren Weitergabe an zuständige Stellen.

Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle sind u.a.:
 – Laufbahnbefähigung der Laufbahngruppe 1, 2. Einsteigs- 

amt
 – Ausgewählt werden soll nur, wer die für die Wahrneh-

mung dieser Funktion erforderliche Befähigung und Qua-
lifikation besitzt. 

  Dazu gehören mindestens Kenntnisse:
  – in den Anwendungen, die betreut werden sollen (u.a. 

MESTA, MESTA-Schreibwerk), 
  – über Server-/Datenbank- und Betriebssystemsoftware 

und systemnahe Software (Microsoft, Oracle), 
  – über die eingesetzte Hardware und deren Konfigurati-

on und 
  – über Anforderungen des Datenschutzes und der Infor-

mationssicherheit.  
Für die Bewerbung von Vorteil sind u.a.:
 – soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
 – Organisationsgeschick
 – Fähigkeit zur Priorisierung
 – Bereitschaft zur Akzeptanz fachlicher Vorgaben und An-

weisungen
 – Bereitschaft zur Mitarbeit in zentralen Projekten

Die ausgeschriebene Stelle richtet sich ausschließlich an Be-
amtinnen und Beamte im Justizdienst des Landes Schleswig-
Holstein.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt. 
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehinderte und Ihnen 
Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind bis zum 31. März 2017 auf dem Dienstwe-
ge an den Generalstaatsanwalt zu richten und mit einer Stel-
lungnahme sowie einer aktuellen dienstlichen Beurteilung des 
Dienstvorgesetzten vorzulegen. 
Es wird um Mitteilung gebeten, ob der Einsichtnahme durch 
alle oder einzelne Mitglieder der beteiligten Personalvertre-
tungen in die dienstlichen Beurteilungen und/oder in die Per-
sonalakten zugestimmt  wird. 
Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht auf Aktenein-
sicht.
Bei Fragen steht Herr Geschäftsleiter Wolfgang Pirsig, Staats-
anwaltschaft Flensburg, gerne zur Verfügung (Telefon: 0461/ 
89-315).

––––––––––––––

Bekanntmachung der Präsidentin des LAG Schleswig-Hol-
stein vom 23. Februar 2017 – Az. 200 Ea –

(SchlHA 2017 S. 90)

In der Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Schleswig-Holstein 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

1 Stelle der Besoldungsgruppe A 11 SHBesG für eine Justiz-
amtfrau oder einen Justizamtmann bei den Gerichten für 
Arbeitssachen 

 im Wege der Abordnung befristet bis zunächst 31.12.2017 
zu besetzen. 

Das  Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
• Tätigkeiten als Organisationsreferent/in im Bereich der Ver-

waltung des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein 
• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten beim Landesarbeitsge-

richt Schleswig-Holstein 
• Projekttätigkeiten eJustizsh zur Einführung der eAkte in der 

Arbeitsgerichtsbarkeit (Pilotierung) 
Das Anforderungsprofil 
Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle sind: 
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• die durch ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium er-
worbene Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, Fachrichtung Justiz  

• Aufgeschlossenheit gegenüber anstehenden Strukturverän-
derungen in der Justiz und Fähigkeit, diese aktiv gestaltend 
voranzutreiben,  

• ausgeprägtes Organisationsvermögen,  
• Teamfähigkeit, 
• Flexibilität, 
• hohe Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein so-

wie 
• die Bereitschaft zu landesweiten Reisetätigkeit. 
Für die Bewerbung von Vorteil sind: 
• Verwaltungserfahrung /–kenntnisse, insbesondere in den 

Bereichen Personalverwaltung, Haushaltsrecht, Moderni-
sierungsprojekte und elektronische Datenverarbeitung 

• Informations- und Kommunikationsfähigkeit 
• Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit  
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen ein. Sie werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen. 
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und eine Ein-
verständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte, 
richten Sie bitte auf dem Dienstweg bis zum 

17. März 2017 
an die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Hol-
stein, Deliusstraße 22, 24114 Kiel.  
Für beamtenrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren 
und fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und der damit 
verbundenen Aufgaben steht Ihnen der Geschäftsleiter des 
Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein, Herr Malte Böttger 
(malte.boettger@arbgsh.landsh.de oder Tel. 0431-604/4148), 
gern zur Verfügung.  

––––––––––––––

An der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege in Hil-
desheim ist zum 1.1.2018

eine Professur (W 2) für Zwangsvollstreckungsrecht 
mit dem Schwerpunkt Immobiliarvollstreckung sowie 

Bürgerliches Recht (insbesondere Erbrecht und Immobili-
arsachenrecht mit Grundbuchverfahren)

zu besetzen.
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des 
Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG). Dazu gehören 
insbesondere
 – ein abgeschlossenes Hochschulstudium
 – durch praktische Erfahrungen bestätigte pädagogisch- 

didaktische Eignung
 – die besondere Befähigung zu vertiefter selbständiger wis-

senschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine über-
durchschnittliche Promotion nachgewiesen wird, und

 – besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwick-
lung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in 
einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der 
mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs 
ausgeübt worden sein müssen. Dabei sind insbesondere 
in der Justiz erworbene praktische Erfahrungen in den ge-
nannten Rechtsgebieten von Vorteil.

Das Aufgabengebiet umfasst neben der praxisbezogenen 
Lehre und Forschung die Abnahme von Prüfungen und die 
Studienberatung. Erwartet wird daneben die Bereitschaft zu 
fächerübergreifender Zusammenarbeit insbesondere mit den 
Ausbildungsgerichten, zur Fortbildung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Justiz, zu regelmäßiger eigener me-
thodisch-didaktischer Fortbildung sowie zur Übernahme von 
Funktionen in der akademischen Selbstverwaltung.
Die Stelle ist teilzeitgeeignet. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Anfragen richten Sie bitte an den
Rektor Prof. Dr. Schöpflin (Tel.: 05121/1791021; E-Mail:  
Martin.Schoepflin@justiz.niedersachsen.de)

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 
21.4.2017 an den Rektor der Norddeutschen Hochschule für 
Rechtspflege, Godehardsplatz 6, 31134 Hildesheim erbeten.

Weitere Informationen zur Norddeutschen Hochschule für Re-
chtspflege finden Sie unter www.hr-nord.niedersachsen.de.

V. Entscheidungen
Zivilrecht und Zivilverfahren

BGB §§ 985,242; StPO §§ 111 I,111 c, 111 d

1. Zwischen dem Erwerber von Tieren, die seitens der 
Staatsanwaltschaft nach einer Beschlagnahme ver-
äußert wurden, und dem früheren Eigentümer dieser 
Tiere besteht keine besondere rechtliche Beziehung, 
die von dem Auskunftsanspruch nach §  242 BGB vor-
ausgesetzt wird, wenn die Beschlagnahme wirksam 
ist.

2. Eine ausreichend bestimmte Angabe des Gegenstands 
und Grundes des erhobenen Anspruchs ergibt sich 
nicht durch den Verweis auf die Akte eines außerge-
richtlichen Verfahrens. Um die Voraussetzungen des  
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO durch eine Bezugnahme auf an-
dere Schriftstücke und sonstige Anlagen zu erfüllen, 
ist es erforderlich, dass die konkret zu bezeichnenden 
Schriftstücke dem Gericht mit der Klageschrift vorge-
legt werden.

SchlHOLG, 12. Zivilsenat, Urteil vom 25. Januar 2017 – 12 U 132/16 –, Die

Die Kl.in nimmt den Bekl. auf Auskunft bezüglich des Verbleibs der bei ihr im 
Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmten Tiere in Anspruch, 
nachdem diese notveräußert wurden. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat das Bestehen eines Aus-
kunftsanspruchs der Kl.in nicht feststellen können. Insbesondere folge ein 
solcher Anspruch nicht aus § 242 BGB, da es an einer zugrundezulegenden 
Sonderverbindung zwischen den Parteien fehle. Eine solche folge insbesonde-

re nicht aus § 985 BGB. Gegen den Bekl. als dem ehemaligen Besitzer habe 
die Kl.in keinen Herausgabeanspruch, da sie jedenfalls inzwischen nicht mehr 
Eigentümerin der streitgegenständlichen Tiere sei. Sie habe ihr Eigentum näm-
lich durch die Übereignung des Deutschen Tierschutzbundes an den Bekl. ver-
loren. Auf die Wirksamkeit der Übereignung der Tiere im Rahmen der Notver-
äußerung an eine Tierschutzorganisation komme es nicht an. Der Bekl. habe 
von dem Deutschen Tierschutzbund jedenfalls gutgläubig gemäß §§ 929 Satz 
2, 932 BGB das Eigentum erworben. Der Bekl. sei gutgläubig gewesen. Dem 
gutgläubigen Erwerb habe auch nicht entgegengestanden, dass die Tiere der 
Kl.in abhandengekommen sein könnten. Nach allgemeiner Meinung sei ein Ab-
handengekommen zu verneinen, wenn die Sache dem unmittelbaren Besitzer 
aufgrund eines rechtmäßigen staatlichen Hoheitsaktes weggenommen würde. 
Selbst wenn der Hoheitsakt rechtswidrig gewesen wäre, würde nichts anderes 
gelten. Hierfür hätte die Wegnahme auf einem nichtigen Verwaltungsakt oder 
einem Nichtakt beruhen müssen. Dies sei entgegen der Auffassung der Kl.in 
nicht der Fall.
Gegen dieses Urteil wendet sich die Kl.in, die ihren erstinstanzlichen Antrag 
weiterverfolgt. Da sich die Kl.in auf einen Herausgabeanspruch gemäß § 985 
BGB berufen könne, ergebe sich ein Auskunftsanspruch aus § 242 BGB. Mit 
zumutbarem Aufwand könne der Bekl. die begehrten Informationen beschaffen 
und herausgeben. Die Kl.in habe ihr Eigentum nicht verloren, da ein sonstiges 
Abhandenkommen der Tiere im Sinne von § 935 BGB vorliege. Das Landgericht 
habe Beweisangebote der Kl.in unberücksichtigt gelassen und sei deshalb zu 
der fehlerhaften Einschätzung gelangt, dass keine hinreichenden Anhaltspunkte 
für die Unwirksamkeit der Übereignung gegeben seien. Es sei die Beiziehung 
der Akten des Ermittlungsverfahrens gegen die seinerzeit zuständige Staats-
anwältin beantragt worden, aus denen sich ergebe, dass eine Rechtsbeugung 
vorliege. Diese Rechtsbeugung beschränke sich nicht auf die Notveräußerung. 
Während der Durchsuchung habe die Staatsanwältin der Kl.in mitgeteilt, dass 
sie eine Notveräußerung der Tiere beabsichtige. Sie habe bereits in diesem Ge-
spräch geäußert, dass in dem Telefonat das rechtliche Gehör bezüglich einer 
Notveräußerung gewährt würde. Im weiteren Ermittlungsverfahren habe die 
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